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Zl. 5 /2018-10-31 Wullersdorf, am 04.11.2018 

V e r h a n d l u n g s s c h r i f t, 
 

über den öffentlichen Teil der  

Gemeinderatssitzung 

am 
 

Mittwoch, dem 31.10.2018 um 19:30 Uhr 
im Amtshaus Wullersdorf (großer Sitzungssaal) 

 

 

Beginn: 19:30 Uhr                                             Ende: 21:48 Uhr 
  

  

Anwesend sind: 
 

 Bürgermeister HOGL Richard als Vorsitzender 

 Vizebürgermeister MAURER Annemarie 

 geschf. Gemeinderat PIMBERGER Hubert 

 geschf. Gemeinderat FELLINGER DI Herbert 

geschf. Gemeinderat DUNKL Franz    

 geschf. Gemeinderat SKLENAR Gerhard 

 geschf. Gemeinderat PATSCHKA Gerald 

 geschf. Gemeinderat BEER Herbert 

 Gemeinderat GRÜNWIDL Thomas 

 Gemeinderat WEBER Thomas  

  Gemeinderat SAMSINGER Robert 

 Gemeinderat WINKLER Erwin 

 Gemeinderat PREGLER Richard 

 Gemeinderat ROHRER DI Günther  (ab 19:41 Uhr) 

 Gemeinderat SCHEIBBÖCK Josef  

 Gemeinderat BAUER Heike  

 Gemeinderat SCHNÖTZINGER Ignaz  

Gemeinderat SMODE Mag.(FH) René 

 Gemeinderat ZAHLBRECHT Adolf  (ab 19:35 Uhr) 

 Gemeinderat PIMBERGER Reinhard  

     
   

Entschuldigt: GR ZAHLBRECHT Manfred,  

Nicht entschuldigt:  

 

 

Schriftführer: EDEL Gerlinde 
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  Die fristgerechte Einladung sämtlicher Mitglieder der Gemeindevertretung ist gegeben. 
 

Die Gemeindevertretung umfasst -21- Mitglieder, anwesend hiervon sind -18- Mandatare, die 

Sitzung ist daher beschlussfähig. 
 

Die Gemeinderatssitzung ist öffentlich, ab TOP 21 nicht öffentlich! 

 

TAGESORDNUNG:  

1. Begrüßung und Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 13.09.2018 
3. Berichte der Ausschüsse 
4. Zahlungsrückstände - Beschluss 
5. Grundsatzbeschluss bei Wassergebrechen 
6. Gmoosbachsiedlung - Namensgebung; Beschluss 
7. Resolution – Nordwestbahn 
8. Grundstücksangelegenheiten 
9. EVN – Zusatzvereinbarung 
10. A1 Telekom Austria AG - Leitungsrecht 
11. DEV Oberstinkenbrunn 
12. Land NÖ – Vertrag L 35 – Oberstinkenbrunn 
13. Ansuchen Jugend-Musik-Verein Wullersdorf 
14. Ansuchen Pfarre Wullersdorf 
15. Brückensanierung – Bachgasse und Sportplatz 
16. Einbauten Reihenhausanlage Wullersdorf 
17. Güterweg Hart Aschendorf – Bankett 
18. Einbauten – Ford Transit 
19. Baumschnitt KG Hetzmannsdorf 
20. Nebenanlagen – Übernahme von der Straßenmeisterei Hollabrunn 
21. Personal 

 
 
 

SITZUNGSVERLAUF UND BESCHLÜSSE:  

 

  

zu 1.: Begrüßung und Beschlussfähigkeit 

Bürgermeister Richard Hogl begrüßt, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die 

Gemeinderatssitzung. 
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zu 2.: Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 13.09.2018  

Das Protokoll über die Gemeinderatssitzung vom 13.09.2018 wird vom Gemeinderat genehmigt 

und unterfertigt.  

 

zu 3.: Berichte der Ausschüsse 

Dem Gemeinderat wird der Bericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses wie folgt zu 

Kenntnis gebracht: 

Prüfungsausschuss (10.10.2018)  

 

Anmerkung: Adolf Zahlbrecht ist ab diesem Punkt anwesend, sodass nunmehr 19 Mandatare 

an der Abstimmung teilnehmen.  

 

zu 4.: Zahlungsrückstände - Beschluss 

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über die geplante Abänderung des Beschlusses 

bei Zahlungsrückständen. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge der Änderung des 

Gemeinderatsbeschlusses wo grundsätzlich nur eine Ratenvereinbarung für die 

Kanaleinmündungsabgabe bzw. Ergänzungsabgabe auf eine maximale Laufzeit von 24 

Monatsraten mit 6%iger Verzinsung möglich war so erweitern, das ab 31. Oktober 2018 auf 

sämtliche Zahlungsrückstände bei der Marktgemeinde Wullersdorf oben angeführte 

Ratenvereinbarung angewendet werden kann, wobei die Rate pro Monat mindestens € 50,00 

betragen muss, zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Anmerkung: DI Günther Rohrer ist ab diesem Punkt anwesend, sodass nunmehr 20 

Mandatare an der Abstimmung teilnehmen.  

 

zu 5.:Grundsatzbeschluss bei Wassergebrechen 

Auf Antrag des Finanz- und Beratungsausschusses soll die Vorgehensweise bei 

Wassergebrechen geregelt werden. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Grundsatzbeschluss 

auf Antrag des Finanz- und Beratungsausschusses nur bei „Waserverlust ohne 

Eigenverschulden (Sorgfaltspflicht), festgestellt durch den Wassermeister“ ist eine 

Reduzierung des Wasserpreises auf den Einkaufspreis möglich, zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

zu 6.: Gmoosbachsiedlung; Beschluss 

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über die Notwendigkeit der Neuen Siedlung 

Richtung Raffelhof einen Namen zu geben. 
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Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge die Neue Siedlung 

Richtung Raffelhof als „GMOOSBACHSIEDLUNG“ zu benennen, zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 7.: Resolution - Nordwestbahn 

Dem Gemeinderat liegt die Resolution betreffend Verbesserung auf der Bundesbahnstrecke 

Nordwestbahn, vor. 

 

GR Richard Pregler stellt den Zusatzantrag der Sozialdemokratischen Fraktion Wullersdorf: 

Betrifft: Antrag der SPÖ Gemeindefraktion gemäß § 22 der NÖ Gemeindeordnung 

Antragsteller: GR Richard PREGLER 

 

1. Wir stellen den Antrag an den Gemeinderat der Marktgemeinde Wullersdorf den 

Resolutionsantrag vom NÖ Gemeindebund und vom NÖ GVV 

(Gemeindevertreterverband) 

„Verbesserungen auf der Bundesbahnstrecke Nordwestbahn“ 

mit folgendem Wortlaut zu ergänzen: 

„Darüber hinaus wird der zweigleisige Ausbau der Nordwestbahn von Stockerau bis Retz 

gefordert“ 

 

Begründung: 

Die Nordwestbahnstrecke ist eine häufig genutzte Verbindung für die Pendlerinnen und Pendler 

aus dem Bezirk Hollabrunn und eine wichtige Lebensader für die gesamte Region. Durch die 

Eingleisigkeit der Strecke zwischen Retz und Stockerau kommt es aber häufig zu Verspätungen, 

da oftmals Gegenzüge abgewartet werden müssen. Auch Sitzplätze sind bei vielen Zügen 

Mangelware, eine weitere Verdichtung des Fahrplanes ist zu den Stoßzeiten ebenfalls wegen der 

nur eingleisig ausgebauten Stecke nicht mehr möglich. Das ist ein Ärgernis für die Pendlerinnen 

und Pendler – für viele bleibt als einziger Ausweg der Umstieg aufs Auto. Abhilfe würde ein 

zweigleisiger Ausbau der Nordwestbahnstrecke zwischen Stockerau und Retz schaffen. Dieser 

würde auch eine Aufwertung der gesamten Region bedeuten. 

 

Diese Ergänzung stellt zusätzlich eine Maßnahme zur Absicherung des ländlichen Raumes in 

Niederösterreich dar. 

 

Wir stellen daher den Antrag an den Gemeinderat der Marktgemeinde Wullersdorf, er möge 

der Ergänzung zustimmen. 

 

Der Gemeinderat möge über das Einfügen des Zusatzes lt. Antrag der 

Sozialdemokratischen Partei: „Darüber hinaus wird der 2-Gleisige Ausbau der Nord-

West-Bahn von Stockerau bis Retz gefordert“, abstimmen. 

Diesem Antrag wird mit 4 (Sklenar, Smode, Pregler, Patschka) :15 Gegenstimmen (Hogl, 

Maurer, Dunkl, Beer, Fellinger, Pimberger Hubert, Bauer, Scheibböck, Winkler, Weber, 
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Pimberger Reinhard, Rohrer, Samsinger, Grünwidl, Schnötzinger) und :1 Enthaltung 

(Zahlbrecht Adolf) nicht stattgegeben.   

 

 

GR Adolf Zahlbrecht stellt den Zusatzantrag: „darüber hinaus wird der 2-Gleisige Ausbau der 

Nord-West-Bahn von Stockerau bis Hollabrunn gefordert“ in die Resolution aufzunehmen. 

 

Der Gemeinderat möge über das Einfügen des Zusatzes: „Darüber hinaus wird der 2-

Gleisige Ausbau der Nord-West-Bahn von Stockerau bis Retz gefordert“, abstimmen. 

Dieser Antrag wird mit 1( Zahlbrecht Adolf) :15 Gegenstimmen (Hogl, Maurer, Beer, 

Fellinger, Pimberger Hubert, Bauer, Scheibböck, Winkler, Weber, Rohrer, Samsinger, 

Grünwidl, Patschka, Sklenar, Smode), und :4 Enthaltung (Dunkl, Pregler, Schnötzinger, 

Pimberger Reinhard) nicht stattgegeben.    

  

Resolution betreffend Verbesserung auf der Bundesbahnstrecke Nordwestbahn 

 

Der Gemeinderat möge beschließen: Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie als Eigentümervertreter der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wird im 

Sinne der Antragsbegründung aufgefordert, die infrastrukturellen, finanziellen und 

organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, um eine zuverlässigere und pünktliche 

Verkehrsabwicklung und ausreichend Transportkapazitäten auf der Bundesbahnstrecke 

Nordwestbahn sowie der Wiener Stammstrecke zu garantieren.  

 

Begründung: 

 

Die Nordwestbahn ist eine wichtige und häufig genutzte öffentliche Verkehrsanbindung im 

westlichen Weinviertel und ermöglicht vielen Pendlerinnen und Pendlern die Fahrt zum 

Arbeitsplatz. 

 

Eine pünktliche Verkehrsabwicklung und die Zurverfügungstellung von ausreichend 

Transportkapazitäten im Personenverkehr durch die ÖBB ist daher von großer Bedeutung. 

 

Insbesondere auch die Verspätungen auf dieser Strecke, die oftmals ihren Ursprung in den 

Kapazitätsengpässen in Wien haben, müssen künftig verhindert werden. 

 

Für die ausgelastete Wiener Stammstrecke soll dringend eine Kapazitätserweiterung, mittels 

Verlängerung der Bahnsteige für längere Züge oder mittels eines leistungsfähigeren 

Betriebssystems zur Ermöglichung von dichteren Zugfolgen, geprüft werden. Neben dieser 

Prüfung sind auch weitere notwendige Infrastrukturanpassungen auf der gegenständlichen 

Nordwestbahn zur Verbesserung der derzeitigen Verkehrssituation für die Pendlerinnen und 

Pendler zu untersuchen. 
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Schließlich soll auch der Personenverkehr gegenüber dem Güterverkehr jedenfalls durch die 

ÖBB betrieblich priorisiert werden. 

Dieser Antrag wird mit 15:5 Stimmenthaltungen (Sklenar, Patschka, Pregler, Smode, 

Zahlbrecht Adolf) angenommen. 

 

zu 8.: Grundstücksangelegenheiten 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Frau Gabriele Grätzhofer, 2020 Hollabrunn, 

Gärtnergasse 5, um Befestigung einer Teilfläche des öffentlichen Gutes, Parz. Nr. 387, KG 

Hetzmannsdorf (Hetzmannsdorf 45) im Ausmaß von ca. 27,5 m² auf eigene Kosten und um eine 

Förderung unter Bedacht auf die neue Regelung, vor.  

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Ansuchen von Frau 

Gabriele Grätzhofer, 2020 Hollabrunn, Gärtnergasse 5, um Befestigung einer Teilfläche des 

öffentlichen Gutes, Parz. Nr. 387, KG Hetzmannsdorf (Hetzmannsdorf 45) im Ausmaß von ca. 

27,5 m² auf eigene Kosten und um eine Förderung unter Bedacht auf die neue Regelung, 

zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen der Familie Renate und Walter Thorwartl, 2041 

Wullersdorf, Grunder Straße 329 auf Verlängerung der Bauzwangpflicht um weitere 3 Jahre für 

die Parz. Nr. 1130/8 und 1130/9 KG Wullersdorf, vor. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge das Ansuchen der Familie 

Thorwartl auf Verlängerung der Bauzwangpflicht um weitere 3 Jahre für die Parz. Nr. 1130/8 

und 1130/9 KG Wullersdorf, ablehnen und den Rückkauf einleiten. 

Dieser Antrag wird mit 19:1 Gegenstimme (Schnötzinger) angenommen. 

 

GR Schnötzinger Ignaz merkt an, das geprüft werden soll ob für die Einfriedung eine 

Bauverhandlung abgehalten wurde. 

 

Dem Gemeinderat liegt das Ansuchen von Frau Yvonne Pomper, 2020 Hollabrunn, 

Schmiedgasse 37b/2 und Herrn Manuel Lehner, 2020 Kleinstetteldorf, Kellerweg 60, auf  

Ankauf eines Bauplatzes Parz. Nr. 382/7 (1007 m², Maria Roggendorf 59) in der KG Maria 

Roggendorf zum Preis von € 15,00 / pro m², vor. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Ansuchen von Frau 

Yvonne Pomper, 2020 Hollabrunn, Schmiedgasse 37b/2 und Herrn Manuel Lehner, 2020 

Kleinstetteldorf, Kellerweg 60, auf  Ankauf eines Bauplatzes Parz. Nr. 382/7 (1007 m², Maria 

Roggendorf 59) in der KG Maria Roggendorf zum Preis von € 15,00 / pro m², zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  
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Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Frau Julia Matschinger und Manuel Cermak, 

Portheimgasse 39/6/1, 1220 Wien, auf Ankauf eines Bauplatzes Parz. Nr. 425 (849 m²) in der 

KG Hetzmannsdorf zum Preis von € 15,00 / pro m², vor. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Ansuchen von Frau 

Julia Matschinger und Manuel Cermak, Portheimgasse 39/6/1, 1220 Wien, auf Ankauf eines 

Bauplatzes Parz. Nr. 425 (849 m²) in der KG Hetzmannsdorf zum Preis von € 15,00 / pro m², 

zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Dem Gemeinderat liegt die Kündigung von Herrn Andreas Bauer für die Parz. Nr. 788, KG 

Grund, mit sofortiger Wirksamkeit, vor. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge die Kündigung von Herrn 

Andreas Bauer für die Parz. Nr. 788, KG Grund, zur Kenntnis nehmen. 

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen.  

 

Anmerkung: Das Grundstück soll ausgemessen und zur Verpachtung ausgeschrieben werden. 

 

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über den Stand – Mietvertrag Dr. Lackner. 

 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Herrn Reinhard Mattes, 2033 Dürnleis 13 auf Pacht 

eines Teilstückes (Wegparzelle) der Parz. Nr. 2178, KG Immendorf im Ausmaß von ca. 250 m², 

vor. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Ansuchen von Herrn 

Reinhard Mattes, 2033 Dürnleis 13 auf Pacht eines Teilstückes (Wegparzelle) der Parz. Nr. 

2178, KG Immendorf im Ausmaß von ca. 250 m², und der vorangehenden Entwidmung  

zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

 

Brabenetz – Vorvertrag 

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über die Möglichkeit die Restlichen Grundstücke 

der Fa. Brabenetz, Parz. Nr. 106/2 (1177 m²), Parz. Nr. 107/3 (1384 m²) und Parz.Nr. 109/2 (708 

m²) im Gesamtausmaß von 3.269 m² anzukaufen. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Ankauf der Restlichen 

Grundstücke der Fa. Brabenetz, Parz. Nr. 106/2 (1177 m²), Parz. Nr. 107/3 (1384 m²) und 

Parz.Nr. 109/2 (708 m²) im Gesamtausmaß von 3.269 m² zum Preis von € 30,00 pro m², und 

der Errichtung des Kaufvertrages mit Zahlungsziel 31.08.2019 und einem Wegerecht bis zum 

Stadel der Fa. Brabenetz und der Auflage das der Turm auf dem Grundstück Parz. Nr. 708 
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von der Fa. Brabenetz auf eigene Kosten lt. TÜV und Denkmalamt bis 31.08.2019 renoviert 

wird, zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über das Schreiben von Herrn Miksche und 

Frau Antunovic über die Absage zum beschlossenen Grundkauf und das Ansuchen sie für einen 

Bauplatz in Wullersdorf (Neue Siedlung) vorzumerken.  

 

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über die Situation bei Herrn Honek. Lt. OV 

Weber hat er verpachtet und lässt Gemeindeäcker fremdbewirtschaften. Seine eigenen Äcker hat 

er im Internet zum Verkauf angeboten. Bis zur Gemeinderatssitzung langte ein Schreiben von 

der Familie Honek ein, wo sie den Gemeinderat ersuchen den Pachtvertrag für das Grundstück 

Parz. Nr. 608 KG Oberstinkenbrunn von Johann und Roswitha Honek auf die Betriebsführerin 

Frau Honek Roswitha abzuändern. 

 

Vom Bürgermeister ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Ansuchen von Familie 

Honek auf Abänderung des Pachtverhältnisses auf Frau Honek für die Paz. Nr. 608 KG 

Oberstinkenbrunn, zustimmen. 

Dieser Antrag wird mit 15:4 Gegenstimmen (SPÖ)und :1 Enthaltung (Dunkl Franz) 

angenommen. 

 

Anmerkung: Frau Honek wird aufgefordert den Bewirtschaftungsnachweis für die Jahre 2017 

und 2017 beizubringen. 

 

 

zu 9.: EVN 

Dem Gemeinderat liegt die Zusatzvereinbarung der EVN über die Neuerrichtung eines 

Lichtpunktes in Wullersdorf Bereich Sperrgasse, in der Höhe von € 1.380,08 inkl. 20% Ust., vor. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge der Zusatzvereinbarung 

der EVN über die Neuerrichtung eines Lichtpunktes in Wullersdorf Bereich Sperrgasse, in 

der Höhe von € 1.380,08 inkl. 20% Ust., zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über die Entschädigungszahlung der EVN anstatt 

der Wiederherstellungskosten des Feldweges zwischen Hetzmannsdorf und Grund in der Höhe 

von € 7.700,00.  

Ein Vergleichsangebot von der Fa. Lang u. Menhofer in der Höhe von € 7.977,11 für die 

Wiederherstellung liegt vor. 

 

zu 10.: A1 Telekom Austria AG - Leitungsrecht 
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Dem Gemeinderat liegt der Vertrag mit der A1 Telekom Austria AG über ein Leitungsrecht für 

die Parz. Nr. 113/2, Parz. Nr. 114 und Parz. Nr. 113/1, KG Wullersdorf (Bereich Junges 

Wohnen), vor. 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Vertrag mit der A1 

Telekom Austria AG über ein Leitungsrecht für die Parz. Nr. 113/2, Parz. Nr. 114 und Parz. 

Nr. 113/1, KG Wullersdorf (Bereich Junges Wohnen), zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

zu 11.: Ansuchen DEV Oberstinkenbrunn 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen des DEV Oberstinkenbrunn um einen Kostenzuschuss zur 

Errichtung eines Dorfstadels, vor. 

 

Vom Bürgermeister ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge das Ansuchen des DEV 

Oberstinkenbrunn auf Gewährung eines Kostenzuschusses zurückstellen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

zu 12.: Land NÖ – Vertrag L35 - Oberstinkenbrunn 

Dem Gemeinderat liegt der Vertrag mit dem Land NÖ über die Benützung von Straßengrund 

(Landesstraße 35) zur Errichtung einer Abwasserbeseitigungsanlage (Richtung Bauplatz Andreas 

Kerschl), vor. 

 

Vom Bürgermeister ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge den Vertrag mit dem Land NÖ 

über die Benützung von Straßengrund (Landesstraße 35) zur Errichtung einer 

Abwasserbeseitigungsanlage (Richtung Bauplatz Andreas Kerschl) zurückstellen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

Anmerkung: Mit der Fa. IUP soll geklärt werden ob es wirtschaftlicher ist die Leitung hinter den 

Häusern (Pumpanlage) in die andere Richtung zu verlegen. 

 

zu 13:: Ansuchen Jugend-Musik-Verein Wullersdorf 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen des Jugendmusik Verein Wullersdorf um Förderung 

in der Höhe von € 3.000,00 für das Jahr 2018, vor.  

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Ansuchen des 

Jugend-Musik Verein Wullersdorf um Förderung in der Höhe von € 3.000,00 für das Jahr 

2018, zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

zu 14:: Ansuchen Pfarre Wullersdorf 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen der Pfarre Wullersdorf um finanzielle Unterstützung für 

die Renovierungsarbeiten an der Pfarrkirche St. Georg vor.  
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Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge der Vereinbarten 

Förderung in der Höhe von € 2.500,00 zustimmen.  

Dieser Antrag wird mit 18:1 Gegenstimme (Schnötzinger) angenommen. 

Anmerkung: gfGR Herbert Fellinger verlässt die Sitzung, sodass nur 19 Mandatare anwesend 

sind. 

 

zu 15.: Brückensanierung – Bachgasse und Sportplatz 

Dem Gemeinderat liegt ein Angebot der Fa. Josef Floh GmbH über die Brückensanierung 

Bachgasse (€ 2.442,00 inkl. 20% Ust.) und beim Sportplatz (€ 1.794,00 inkl. 20% Ust.), vor. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Angebot der Fa. Josef 

Floh GmbH über die Brückensanierung Bachgasse (€ 2.442,00 inkl. 20% Ust.), zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

Anmerkung: Für die Brücke beim Sportplatz sollen für die Sanierung noch weiter Angebote (Fa. 

Mayer und Fa. Pawle) eingeholt werden. 

 

zu 16.: Einbauten Reihenhausanlage Wullersdorf 

Dem Gemeinderat liegt eine Kostenschätzung der Fa. IUP für die Kanalleitung MW-Strang F: 

(F2.6 bis F2.10) von ca. 72 lfm in der Höhe von ca. € 16.000,00 exkl. 20% Ust., zusätzlicher 

Regenwasserstrang FIR (Auslauf bis FR2.5) von ca. 149 lfm. in der Höhe von ca. € 36.000,00 

exkl. 20% Ust. Und den Wasserleitungen (Bereich K60 bis HY 60) von ca. 85 lfm. in der Höhe 

von ca.,. € 16.000,00, vor. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge der Kostenschätzung der 

Fa. IUP für die Kanalleitung MW-Strang F: (F2.6 bis F2.10) von ca. 72 lfm in der Höhe von 

ca. € 16.000,00 exkl. 20% Ust., zusätzlicher Regenwasserstrang FIR (Auslauf bis FR2.5) von 

ca. 149 lfm. in der Höhe von ca. € 36.000,00 exkl. 20% Ust. Und den Wasserleitungen 

(Bereich K60 bis HY 60) von ca. 85 lfm. in der Höhe von ca.,. € 16.000,00, zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

zu 17.: Güterweg Hart Aschendorf – Bankett 

Dem Gemeinderat liegt die Rechnung der Fa. Hager über das Bankett einbauen beim Güterweg 

Hart Aschendorf in der Höhe von € 3.043,20 inkl. 20% Ust., vor. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge der Rechnung der Fa. 

Hager über das Bankett einbauen beim Güterweg Hart Aschendorf in der Höhe von € 

3.043,20 inkl. 20% Ust., zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 18.: Einbauten – Ford Transit 
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Dem Gemeinderat liegt ein Angebot der Fa. Reca über Einbauten im Ford Transit in der Höhe 

von € 2.359,13 exkl. 20% Ust., vor. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Angebot der Fa. Reca 

über Einbauten im Ford Transit in der Höhe von € 2.359,13 exkl.. 20% Ust., zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 19.: Baumschnitt KG Hetzmannsdorf 

Dem Gemeinderat liegt ein Angebot der Fa. Miet-Tech OG über Baumrückschnitt in der KH 

Hetzmannsdorf (Sackgasse) in der Höhe von € 800,00 exkl. 20% Ust., vor. 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge dem Angebot der Fa. Miet-

Tech OG über Baumrückschnitt in der KH Hetzmannsdorf (Sackgasse) in der Höhe von € 

800,00 exkl. 20% Ust., zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Anmerkung: Wenn Bäume umgeschnitten werden sollen die Stämme verkauft werden. 

 

zu 20.: Nebenanlagen – Übernahme von der Straßenmeisterei Hollabrunn 

Dem Gemeinderat liegen die Übernahmeerklärungen mit der NÖ Straßenbauabteilung 

Hollabrunn, Straßenmeisterei Hollabrunn für die Übernahme lt.  

1. Übernahmeerklärungen aller vorhandenen Nebenanlagen innerhalb und außerhalb von 

Ortsgebieten der unter Punkt 3. Angeführten Straßenabschnitte rechtsseitig und 

linksseitig der Straße in ihre Verwaltung und laufende Erhaltung. Dies gilt darüber hinaus 

auch für Abschnitte im Ortsgebiet, welche durch künftige Erweiterungen der Ortsgebiete 

entstehen.  

Die Grenze zwischen Fahrbahn und Nebenanlage bildet der Asphaltrand bzw. der 

äußerste Rand der Fahrbahn. Vorhandene Hoch- Schräg- und Tiefborde sind bereits 

Bestandteil der Nebenanlagen. 

Zu den übernommenen Nebenanlagen zählen beispielsweise Gehsteige, Geh- und 

Radwege, Radwege, Zu- und Einfahrten, Fahrbahnteiler, Trompeten von 

Gemeindestraßen, Abstell- und Parkflächen, Busbuchten sowie Grünflächen (diese sind 

auch Bankette im Ortsgebiet). Weiters wird der gesamte Baum- und Strauchbestand auf 

diesen Nebenanlagen übernommen. Es werden auch sämtliche 

Entwässerungseinrichtungen wie Einlaufgitter, Bordsteineinläufe, Spitzgräben, 

Entwässerungsmulden, Schächte, Rohrleitungen und Mehrzweckrohrleitungen 

übernommen. 

 

2.  Ableitung der Oberflächenwässer: 

Die Gemeinde verpflichtet sich, die Einleitung der auf Straßengrund anfallenden 

Oberflächenwässer in den Kanal auch bei Behandlung der bestehenden und allenfalls 



      Marktgemeinde Wullersdorf 

              Bahnstraße 255, 2041 Wullersdorf   Telefon 02951 / 8433 
              Politischer Bezirk: Hollabrunn             Fax  02951 / 8272 

          eMail gemeinde@wullersdorf.at 
Web http://www.wullersdorf.at 

 
 

12 

 

auszubauenden Straßen im Ortsbereich mit Auftaumittel zu dulden und deren klaglose 

Abfuhr auch über mechanische oder biologische Klärungen zu gewährleisten. 

 

3. Straßenabschnitte: 

KG Grund: 

Bundesstraße 303 von km 30,203 bis km 30,745 

Bundesstraße 303 von km 32,249 bis km 32,583 

Landesstraße 1067 von km   2,865 bis km   2,886 

Landesstraße 35 von km   9,604 bis km 10,067 

Landesstraße 1068 von km   0,000 bis km   0,700 

KG Hart-Aschendorf: 

Landesstraße 1066 von km 18,835 bis km 19,699 

KG Hetzmannsdorf: 

Landesstraße 1070 von km   1,109 bis km   1,329  

Landesstraße 39 von km   5,166 bis km   5,904 

KG Immendorf: 

Landesstraße 1012 von km   0,000 bis km   1,315 

Landesstraße 35 von km 14,697 bis km 15,082  

KG Kalladorf 

Landesstraße 1066 von km 25,779 bis km 26,629  

Landesstraße 1066B von km   0,000 bis km   0,759  

Maria Roggendorf: 

Landesstraße 1066 von km 20,800 bis km 21,389 

Landesstraße 51 von km   4,370 bis km   4,686 

 

Oberstinkenbrunn:   

Landesstraße 35 von km 18,100 bis km 18,673 

Landesstraße 51 von km   6,528 bis km   7,036 

Schalladorf: 

Landesstraße 35 von km 16,275 bis km 17,048 

Wullersdorf: 

Landesstraße 1066 von km 23,638 bis km 24,515 

Landesstraße 1068 von km   0,700 bis km   1,093 

Landesstraße 1069 von km   3,970 bis km   4,245 

Landesstraße 35 von km 12,168 bis km 13,230 

Landesstraße 39 von km   7,050 bis km   7,445 

 

Vom Gemeindevorstand ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge der 

Übernahmeerklärungen mit der NÖ Straßenbauabteilung Hollabrunn, Straßenmeisterei 

Hollabrunn für die Übernahme lt.  

4. Übernahmeerklärungen alle vorhandenen Nebenanlagen innerhalb und außerhalb 

von Ortsgebieten der unter Punkt 3. Angeführten Straßenabschnitte rechtsseitig und 
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linksseitig der Straße in ihre Verwaltung und laufende Erhaltung. Dies gilt darüber 

hinaus auch für Abschnitte im Ortsgebiet, welche durch künftige Erweiterungen der 

Ortsgebiete entstehen.  

Die Grenze zwischen Fahrbahn und Nebenanlage bildet der Asphaltrand bzw. der 

äußerste Rand der Fahrbahn. Vorhandene Hoch- Schräg- und Tiefborde sind bereits 

Bestandteil der Nebenanlagen. 

Zu den übernommenen Nebenanlagen zählen beispielsweise Gehsteige, Geh- und 

Radwege, Radwege, Zu- und Einfahrten, Fahrbahnteiler, Trompeten von 

Gemeindestraßen, Abstell- und Parkflächen, Busbuchten sowie Grünflächen (diese 

sind auch Bankette im Ortsgebiet). Weiters wird der gesamte Baum- und 

Strauchbestand auf diesen Nebenanlagen übernommen. Es werden auch sämtliche 

Entwässerungseinrichtungen wie Einlaufgitter, Bordsteineinläufe, Spitzgräben, 

Entwässerungsmulden, Schächte, Rohrleitungen und Mehrzweckrohrleitungen 

übernommen. 

 

5.  Ableitung der Oberflächenwässer: 

Die Gemeinde verpflichtet sich, die Einleitung der auf Straßengrund anfallenden 

Oberflächenwässer in den Kanal auch bei Behandlung der bestehenden und allenfalls 

auszubauenden Straßen im Ortsbereich mit Auftaumittel zu dulden und deren klaglose 

Abfuhr auch über mechanische oder biologische Klärungen zu gewährleisten. 

 

6. Straßenabschnitte: 

KG Grund: 

Bundesstraße 303 von km 30,203 bis km 30,745 

Bundesstraße 303 von km 32,249 bis km 32,583 

Landesstraße 1067 von km   2,865 bis km   2,886 

Landesstraße 35 von km   9,604 bis km 10,067 

Landesstraße 1068 von km   0,000 bis km   0,700 

KG Hart-Aschendorf: 

Landesstraße 1066 von km 18,835 bis km 19,699 

KG Hetzmannsdorf: 

Landesstraße 1070 von km   1,109 bis km   1,329  

Landesstraße 39 von km   5,166 bis km   5,904 

KG Immendorf: 

Landesstraße 1012 von km   0,000 bis km   1,315 

Landesstraße 35 von km 14,697 bis km 15,082  

KG Kalladorf 

Landesstraße 1066 von km 25,779 bis km 26,629  

Landesstraße 1066B von km   0,000 bis km   0,759  

Maria Roggendorf: 

Landesstraße 1066 von km 20,800 bis km 21,389 

Landesstraße 51 von km   4,370 bis km   4,686 
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Oberstinkenbrunn:   

Landesstraße 35 von km 18,100 bis km 18,673 

Landesstraße 51 von km   6,528 bis km   7,036 

Schalladorf: 

Landesstraße 35 von km 16,275 bis km 17,048 

Wullersdorf: 

Landesstraße 1066 von km 23,638 bis km 24,515 

Landesstraße 1068 von km   0,700 bis km   1,093 

Landesstraße 1069 von km   3,970 bis km   4,245 

Landesstraße 35 von km 12,168 bis km 13,230 

Landesstraße 39 von km   7,050 bis km   7,445 

zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Anmerkung: Mit der Straßenmeisterei soll geklärt werden ob die Grundstücke im 

Grundbuch eingetragen sind. 

Außerdem soll um den Vermessungsstand ersucht werden. 

 

 

 

g.g.g.  

 

 

...............................................................                      ................................................................. 
                       Vizebürgermeister                                                                            Bürgermeister 

  

  

  

................................................................................................................................................. 
                                                          Mitglieder des Gemeindevorstandes  

  

  

  

  
............................................................................................................................................................................... 

Mitglieder des Gemeindevorstands  
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………………………………………………………  
Schriftführer                                                                                                                                                                             


